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1. Was ist «deutscher Adel»?

1. Was ist «Adel»?

Das deutsche Wort «Adel» geht auf das althochdeutsche «adal» 
zurück, das (vornehme) Herkunft bzw. (edles) Geschlecht be
deutet und mit Begriffen verbunden ist, die auf Herrschaft über 
ererbten bebaubaren Grund und Boden verweisen. Damit sind 
zwei zentrale Faktoren benannt: Landeigentum und, damit 
 verbunden, Rechte gegenüber Bauern (im weitesten Sinne) so
wie die Selbst und Fremdwahrnehmung als erbliche Elite von 
«Edlen» im Vergleich zum (all)«gemeinen» Volk.

Zum Begriff der Herkunft vorab eine genealogische Überle
gung: Die Chance, mit Karl dem Großen verwandt zu sein, ist 
nicht so gering, wie man meinen möchte. Jeder hat bekanntlich 
zwei Eltern, vier Großeltern, acht Urgroßeltern usw., also 2x 
 für jede Generation an Vorfahren. Karl lebte vor rund 1200 Jah
ren, großzügig gesagt: vor 40 Generationen. 103 (1000) ist 
 etwas weniger als 210 (1024), 240 also einiges mehr als 1012 = 
1Trillion. Ganz schön viele (theoretische) Vorfahren dafür, dass 
um 800 n. Chr. vielleicht gerade einmal 300 Millionen Men
schen auf der ganzen Welt lebten! Der «Ahnenverlust» erklärt 
sich  dadurch, dass immer wieder Leute Kinder bekamen, die 
 einen bzw. mehrere – mehr oder minder entfernte – Vorfahren 
gemeinsam hatten. Gerade in hochadeligen Familien, die oft 
 untereinander heirateten, wirkte sich dieser Verlust besonders 
stark aus. Da Karl der Große mehrere Ehefrauen und eine ganze 
Reihe Kinder hatte, stehen die Chancen also gar nicht schlecht, 
Karl unter die eigenen Vorfahren zählen zu können  – sofern 
man Mittel oder Westeuropäer, nicht aber z. B. Japaner ist.

Wenn etwa die frühneuzeitlichen Habsburger behaupteten, 
von diesem Kaiser abzustammen, meinten sie allerdings damit 
eine Abstammung in direkter männlicher Linie. Das ist in ihrem 
Falle nicht völlig auszuschließen, weil die Habsburger, im ober
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elsässischaargauischen Raum schon im 10./11. Jahrhundert 
nachweisbar, wahrscheinlich von Anfang an hochadelige Ver
wandtschaft besaßen. Aber selbst bei ihnen ist diese Herkunft 
nicht wirklich nachzuweisen, weil eben einfach die einschlägi
gen Quellen fehlen – und die Masse heutiger Adeliger, die, patri
linear betrachtet, irgendwann aus der Leibeigenschaft hervor
ging, dürfte in diesem Sinne mit Karl nicht besonders direkt 
verwandt sein.

Im Übrigen starben die Habsburger in männlicher Linie be
kanntlich mit Kaiser Karl VI. 1740 aus. Die heutigen Familien
mitglieder sind, streng nach der traditionellen Genealogie, Lo
thringer. Nicht zuletzt der überragenden Persönlichkeit der mit 
einem lothringischen Herzog verheirateten Kaisertochter Maria 
Theresia ist es geschuldet, dass sich die Familie weiter als Habs
burger (bzw. zumindest als HabsburgLothringer) bezeichnen 
konnte. Denn wenn vom «Aussterben» eines Adelsgeschlechts 
die Rede ist, meint dies in der Regel, dass es keine männlichen 
Nachkommen mehr gab, die den Familiennamen hätten weiter 
tragen können, während sonstige Rechte und Ansprüche über 
die Töchter vererbt wurden. Dieser Fall trat häufig ein. Ange
nommen, eine gerade nobilitierte Familie hatte zwei Kinder. 
Dann lag die Wahrscheinlichkeit, dass es sich dabei um zwei 
Mädchen handelte, bei ca. 25 %. Starben die Töchter oder hei
rateten sie, ging der neue Adelsname nach dem Tod der Eltern 
schon wieder verloren. Aber nicht nur Familien[namen] ver
schwanden; vom 16. bis zum 20. Jahrhundert ging auch der 
adelige Bevölkerungsanteil in Mitteleuropa vermutlich ziemlich 
kontinuierlich zurück, nämlich von geschätzten 1,5 % auf 
höchstens 0,2 %.

Wer war adelig, und wie konnte der oder die Betreffende das 
beweisen? Hier ist zwischen einer informellsozialen und einer – 
bis 1919 zunehmend wichtigeren – juristischgouvernementalen 
Perspektive zu unterscheiden, die im Einzelfall nicht unbedingt 
zum  selben Ergebnis führen mussten. Schon im Frühmittelalter 
gab es («hochadelige») Geschlechter, die Herrschaft ausübten, 
untereinander heirateten und einen vagen Ahnenstolz teilten. 
Aber die Grenzen zwischen «(Nieder)Adel» und «Nichtadel» 
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Ahnentafel der Maria von Sporwein. Um die «Reinheit» und damit Ehrwürdigkeit 
der eigenen Herkunft zu dokumentieren, legten viele Adelsfamilien in Haus und 
Geschlechterbüchern Stammbäume an. Derartige Ahnenproben waren auch für 
den Zugang zu Ämtern und für die Heiratschancen von Bedeutung. Diese Ahnen
tafel entstammt einer Ende des 16. Jahrhunderts verfertigten familienübergrei
fenden Sammlung des Königsberger Hofkünstlers Johann Hennenberger. Jacob 
von Sporwein war Amtshauptmann und residierte auf der im süd lichen Ostpreu
ßen gelegenen Ortelsburg, ursprünglich einer Grenzfeste des Deutschen Ordens.
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waren lange im Fluss. Wesentlich für den Aufstieg von Bürgern 
oder gar Bauern (Tirol, Ostfriesland) in den regionalen Nie
deradel waren v. a. Kriegsdienst bzw. Ämter und, damit verbun
den, der Erwerb von Lehen, allgemein gesprochen: von Herr
schaftsrechten. Ein Identitätsbewusstsein dieses Adels als eigene 
Gruppe scheint sich, infolge zunehmender standesinterner 
Kommuni kation, erst ab 1400 in Auseinandersetzung mit dem 
Stadt bürgertum ausgeformt zu haben. Im 15. Jahrhundert 
tauchten  Turnierfähigkeit und Ahnenprobe als rechtliche 
Distinktions kri terien auf. Bei Turnieren war anhand von Wap
pen zu beweisen, dass man von «ritterbürtigen», kampferprob
ten Ahnen abstammte – und nicht von Bürgern, die durch Ge
schäfte reich geworden waren. Die «Ahnenprobe», welche 
Dom und bald auch andere Stiftskapitel sowie Rittergesell
schaften damals zur Bedingung für die Aufnahme eines neuen 
Mitglieds einführten, verlangte gar den Nachweis von mindes
tens vier – je nach Vornehmheit des Kapitels auch mehr – ade
ligen Vorfahren. Dabei mussten auch die Großeltern schon 
 Adelige, teilweise sogar Angehörige derselben Adelsgruppie
rung, gewesen sein. Das richtete sich gegen all diejenigen, deren 
nächste Vorfahren «unstandesgemäß» geheiratet hatten oder de
ren Adel auf einem Adelsbrief beruhte, wie er im Reich spätes
tens seit 1360 (bis 1500 indes in nur ca. 200 Fällen) ausgestellt 
worden war. Urkunden mochten, seit dieser Zeit sich auswei
tender Schriftlichkeit, als Beweismittel dienen; ansonsten aber 
galten auch die beeideten Aussagen anerkannt ade liger Stan
desgenossen, dass ihrer Kenntnis nach die betreffende Familie 
seit «unvordenklichen Zeiten» adelig gewesen sei, als Beweis.

Dabei war der Adel in ganz Europa seit dem Spätmittelalter 
noch in Hoch und Niederadel geteilt. Im Reich gehörten zum 
hohen Adel Fürsten (Herzöge, Land, Mark und Pfalzgrafen), 
Grafen und (hoch bzw. edelfreie) «Herren», auf alle Fälle, seit 
bzw. sofern sie dem Reichstag angehörten. Einige (noch) nicht 
oder nur als Personalisten vom Reichstag rezipierte, meist erb
ländischösterreichische Geschlechter wuchsen ausweislich der 
Aufnahme von Familienmitgliedern in bestimmte hochadelige 
Stifte (Domstifte von Köln und Straßburg, einige freiweltliche 
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Damenstifte wie Essen) langsam in diesen Hochadel hinein. 
Nach 1815 wurden die rd. 70 einst reichsunmittelbaren unter 
den hochadeligen Geschlechtern, die seit 1794 durch einen frem
den Souverän mediatisiert worden waren, als «Standesherren» 
bezeichnet. Sie besaßen eigene Vorrechte wie die Anrede mit 
«Durchlaucht» bzw. «Erlaucht» (aber ohne «von Gottes Gna
den»!) und die weiterhin garantierte Ebenbürtigkeit gegenüber 
den regierenden Familien. Das führte indes nun nur noch selten 
zu Eheschließungen mit den Dynasten. Der Niederadel bestand 
dagegen ursprünglich aus Rittern, Edelknechten bzw. einfachen 
«von» (wobei dieser Zusatz mindestens bis zum 17. Jahrhundert 
keinen sicheren Hinweis auf eine Adelsqualität enthielt, wie er 
umgekehrt auch fehlen konnte). Zumindest nach 1500 pflegten 
beide Adelskategorien bei der Heirat oder – von Hofdiensten 
abgesehen – gesellschaftlich untereinander nur wenig Kontakt. 
Noch stärker betonten sie allerdings gegenüber dem Rest der Be
völkerung ihre soziale Exklusivität und einen durch ihr Standes
ethos bedingten Vorrang gegenüber allen Nichtadeligen. Denn 
gemeinsam war ihnen der Anspruch, spezifisch adelige Familien
ehre und Tugenden (wie Freigebigkeit, Mut, Rechtschaffenheit) 
an die Nachkommen weiterzugeben, durch eine stan desgemäße 
Er ziehung, besonders aber durch «blutsmäßige» Vererbung.

So bewegte sich der Adel stets zwischen dem Anspruch 
auf  individuelle Tugend bzw. Tüchtigkeit und auf kollektive 
Ehre. Obwohl der «Zedler», das größte Universallexikon des 
18. Jahrhunderts, 1732 meinte, dass man dem Adel nicht un
recht täte, «wenn man heut zu Tage saget, der Adel wird eher 
ererbet, als erlanget», so nannte er ihn doch apodiktisch einen 
«Ehrenstand, welcher um vorhergehender Tugenden und Ver
dienste willen von der höchsten Obrigkeit verliehen wird». 
Schon im Spät mittelalter hatten nämlich Könige und Kaiser 
(auch Päpste) begonnen, Personen in den erblichen Adelsstand 
zu erheben, um sie für ihre (Ver)Dienste auszuzeichnen («Brief
adel»). Dieses Vorrecht übertrugen sie im Reich auch an sog. 
Große Hofpfalz grafen; diese durften allerdings keine Standes
erhebungen innerhalb des Adels vornehmen. Während eines 
 Interregnums nobilitierten ferner die Kurfürsten von Sachsen, 
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der Pfalz bzw. Bayern in ihrer Funktion als Reichsvikare. Weil 
manche Landesherren, beginnend mit den Wittelsbachern ab 
1606, als solche ebenfalls Standeserhebungen (auch innerhalb 
des Adels) durchführten und nicht für alle Begünstigten eine 
reichsrechtliche Anerkennung erlangten, entstand neben dem 
«Reichs» ein «Landesadel». 1806 ging die Nobilitierungsbe
fugnis dann unbestritten auf alle neuen Souveräne über. Letz
tere stellten also keine oder zumindest eine ganz eigene Katego
rie «Adelige» dar, da sie eben selbst Adelige kreieren konnten. 
Manche, wie Kaiser Franz Joseph oder Wilhelm II., taten dies 
fast exzessiv, auch König Max I. von Bayern nobilitierte gern, 
vor allem Beamte und Militärs, und zwar viel häufiger als sein 
Sohn Ludwig I. In Österreich wurden schon seit dem 18. Jahr
hundert bemerkenswert viele Bankiers, Kaufleute und Unter
nehmer, selbst jüdischer Herkunft oder sogar Religion, geadelt, 
langgediente Offiziere seit ca. 1800 sogar fast automatisch in den 
Adelsstand erhoben. Dagegen kamen in Preußen von ca. 1840 
bis mindestens 1870 fast nur noch große Grundeigentümer – 
oft auch ohne weitere Verdienste – zum Zuge. Nach englischem 
Vorbild sollte der Adel nämlich hier wieder ein Stand großer 
Gutsherren werden. Dafür wurde in Württemberg zwischen 
1818 und 1913 den regelmäßig grundbesitzlosen Bürokraten 
und Militärs ab einem höheren Dienstgrad automatisch ein rei
ner Personaladel (der sich nicht einmal auf die Ehefrau er
streckte) verliehen. Zwar taucht Personaladel schon im 16. Jahr
hundert auf, und Karl V. entschied sogar, dass Inhaber von 
Doktortiteln gegenüber ein fachen Rittern den Vortritt haben 
sollten («Gelehrtenadel»). Doch diese württembergische Rege
lung war typisch «zivilgesellschaftlicher» Natur und wider
sprach grundsätzlich dem  alten Ständeprinzip. Bis 1918 exis
tierte aber noch eine über geordnete Rechtskategorie «Adel».

Damit war es 1919 vorbei. In Deutschland erklärte die Wei
marer Reichsverfassung (Art. 109) kategorisch: «Öffentlich 
rechtliche Vorteile oder Nachteile der Geburt oder des Standes 
sind aufzuheben. Adelsbezeichnungen gelten nur als Teil des 
Namens und dürfen nicht mehr verliehen werden.» In Öster
reich wurde Adelstitulaturen aller Art sogar verboten. Damit 
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